
Forstförderung: Maßnahmen und digitaler Antrag

auf den Fördersatz von 80 oder 
60 Prozent aus. Der Waldent-
wicklungsplan beschreibt die 
regionalen Waldverhältnisse 
auf Bezirksebene und zeigt da-
bei die Funktionen des Wal-
des auf. Nähere Informationen 
dazu erhalten Sie bei der För-
derberatung beim zuständigen 
Forstberater der BBK oder BFI. 

Der Antrag im Waldfonds ist 
ausschließlich online zu stellen 
über die Homepage der Landes-
forstdirektion auf noe.gv.at un-
ter dem Reiter „Themen“ in der 
Rubrik „Forstwirtschaft“ auf 
„Waldfonds – Maßnahmenpa-

 
Ing. Susanna Teufl 
Tel. 05 0259 24102 
susanna.teufl@lk-noe.at

Eine forstliche Förderung kann 
man in Niederösterreich auf 
zwei verschiedenen Förder-
schienen beantragen: über den 
Waldfonds und über die Länd-
liche Entwicklung.

Waldfonds

Der Waldfonds umfasst ein 
Förderbudget von insgesamt 
450 Millionen Euro und ist 
auf zehn verschiedene Maß-
nahmen aufgeteilt. Die Bewil-
ligung ist bis 31. Jänner 2027 
möglich. Folgende Maßnah-
men sind für die heimischen 

Waldbesitzer:innen relevant:
	�  Maßnahme M1: dazu zäh-

len zum Beispiel Wiederauf-
forstung und Zäune
	�  Maßnahme M2: dazu zäh-

len zum Beispiel Wiederauf-
forstung, Zäune, Jungbe-
standspflege, Erstdurchfors-
tung und Einleitung der Na-
turverjüngung mittels Trag-
seil 
	�  Maßnahme M4: Errich-

tung von Nass-und Trocken-
lager, Transport zum/vom 
Nass-und Trockenlager
	�  Maßnahme M5: dazu 

zählen zum Beispiel Fang-
baumvorlagen, Entrindung, 
Hacken und Mulchen von 
bruttauglichem Material
	�  Maßnahme M6: dazu 

zählen zum Beispiel Wald-
brandprävention, Monito-
ring-Programme, Anpas-
sung der Infrastruktur, Spe-
zialgeräte- und Ausrüstung 
und Bewusstseinsbildung

Alle anderen Maßnahmen 
– M7 bis M10 – beinhalten 
Fördermöglichkeiten in For-
schung und Innovation zu 
Holzgas, Biotreibstoffe, klima-
fitte Wälder, der verstärkten 
Verwendung des Rohstoffes 
Holz und der Biodiversität.

Ab 1. April gibt es einige Ände-
rungen im Waldfonds. Grund 
dafür ist die einheitliche Ab-
wicklung mit der Ländlichen 
Entwicklung LE 23-27:
Weiteres wird die WEP-Kenn-
zahl des Waldentwicklungs-
plans angepasst. Dies wirkt sich 
bei den Waldbauförderungen 
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Welche Förderschienen für eine Forstförderung in NÖ zu Verfügung stehen, erfahren Sie im Beitrag.

Waldfonds: Fristen ändern sich mit 1. April 2025
bis 31. März 2025 gültig ab 1. April 2025 gültig

Kulturpflege bei geförderten  
Aufforstungen förderbar

Kulturpflege nicht mehr förderbar

Mindestkosten 500 € je Antrag Mindestkosten 1.000 € je Antrag



Forstförderung: Maßnahmen und digitaler Antrag

April 2025 Förderung     Die Landwirtschaft 21

PALMSONNTAG, 13.04.2025

PROGRAMM:

HAUSMESSE

ket für die Forstwirtschaft“ kli-
cken oder einfach unten ste-
henden QR-Code scannen. 

Aufgepasst: Die Maßnahmen 
darf man erst nach erfolgrei-
cher Antragsstellung umsetzen.

Ländliche Entwicklung
Die Ländliche Entwicklung LE 
14-20 endet mit Auszahlung 
der Förderung mit Ende 2025. 
Seit 1. Jänner 2024 kann man 
Anträge in der LE 23-27 für 
die Maßnahme Infrastruktur 
(Forststraßen) und seit 1. Juli 
2024 für die Maßnahme Wald-
wirtschaftspläne stellen.

LE 14-20
Die LE 14-20 befindet sich hin-
sichtlich der Umsetzung der 
beantragten Maßnahmen im 

Endspurt. Man kann keinen 
Antrag mehr stellen. Die noch 
laufenden Maßnahmen müs-
sen bis spätestens 30. April 
2025 abgeschlossen sein. Eine 
Fristverlängerung ist aufgrund 
der auslaufenden Förderperio-
de nicht möglich.
Es können nur Leistungen und 
Rechnungen anerkannt wer-
den, die bis dahin erbracht wur-
den. Der Zahlungsantrag muss 
bis spätestens 31. Mai 2025 bei 
der zuständigen Bezirksforstin-
spektion eingereicht werden, 
damit eine fristgerechte Ab-
rechnung möglich ist. Nicht 
fristgerecht eingereichte Zah-
lungsanträge, können nicht ab-
gerechnet werden. 

LE 23-27
Förderanträge in den Bereichen 
Forststraßenbau und Wald-
wirtschaftspläne können be-
reits seit 2024 eingereicht wer-
den. Die Maßnahmen Wald-
bau, Forstschutz, Waldökologie 
und Genetik können ab 1. Ap-

ril 2025 auch über die LE 23-27 
beantragt werden. 
Analog zum Waldfonds ist in 
der LE 23-27 eine Obergren-
ze im Bereich der Waldpflege 
von 200.000 Euro Förderung 
je Förderwerber vorgesehen. 
Zur Waldpflege zählen Jung-
bestandspflege, Erstdurchfors-
tung und Einleitung der Natur-
verjüngung mittels Tragseil.

Digitale 
Förderplattform
Förderanträge der Ländlichen 
Entwicklung 23-27 müssen 
über die Digitale Förderplatt-
form (DFP) der eAMA einge-
reicht werden. Dazu ist eine 
Registrierung der Betriebsnum-
mer bei der AMA und eine ID-
Austria erforderlich. Förderwer-
bende Personen, die jährlich ei-
nen Mehrfachantrag abgeben, 
sind bereits bei der eAMA re-
gistriert. Bei Neuanlagen oder 
Ummeldungen in der eAMA 
steht Ihnen Ihre BBK zur Ver-
fügung.
Die aktuelle Version der ID-Aus-
tria – der digitale Signatur – ist 
Voraussetzung, dass man einen 
Antrag in der DFP erfolgreich 
stellen kann. Nach einer Vor-
registrierung über die App „Di-
gitales Amt“, können Sie beim 
Bürgerservice Ihrer Bezirks-
hauptstadt Ihre Identität bestä-
tigen lassen und die ID-Austria 
aktivieren. Bitte beantragen Sie 
die ID-Austria zeitgerecht, da 
man die geförderte Maßnahme 
erst umsetzen darf, wenn man 
die Antragstellung erfolgreich 
war. 

Weitere 
Informationen
	� Mehr Informationen über 

aktuelle Fördermöglichkei-
ten betreffend Waldfonds 
und Ländliche Entwicklung 
erhalten Sie nach Scannen 
des QR-Codes.

	�  Zu eAMA und zur Digitalen 
Förderplattform (DFP) 
gelangen Sie nach Scannen 
des QR-Codes. 

	�  Mehr über ID-Austria 
erfahren Sie nach Scannen 
des QR-Codes.

Nähere Informationen zu den 
aktuell Fördermöglichkeiten, 
sowie deren Antragsstellung 
und Abwicklung erhalten Sie 
beim zuständigen Forstsekre-
tär der Bezirksbauernkammer 
oder bei Susanna Teufl unter 
susanna.teufl@lk-noe.at.
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